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Politisch motivierte KriminalitätPolitisch motivierte Kriminalität

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 1101 vom 16.05.2001:

1. Welche konkreten Straftaten (einschl. V ersuch) werden nach
der neuen Zählweise statistisch erfasst?

2. Wie kann die Landesregierung feststelle n, dass es sich bei
NS-Propagandadelikten um "rechte Straft aten" handelt, wenn
der  Täter unbekannt ist bzw. die politischen Motive nich t
feststehen?

3. Sind der Landesregierung Straftaten nac h §§ 3, 20 VereinsG
seit  Bestehen des Landes Brandenburg bekannt geworden? Wen n
ja,  wie viele Straftaten wurden in den jeweiligen Jahre n
nach dem VereinsG verübt?

4. Um welche Kennzeichen handelt es sich gemäß § 20 Abs. 1
Nr.  5 VereinsG? (Bitte Abbildungen der Kennzeichen beifü -
gen!)

5. Da die KPD vom Bundesverfassungsgericht als verfassungs -
widrige  Organisation verboten wurde, wird angefragt, ob da s
Verbreiten  von Kennzeichen, Symbolen, Farben, Abzeichen ,
Parolen, Grußformeln oder sonstigen Pro pagandamaterial der
KPD Straftatbestände erfüllt? Wenn ja, um welche konkreten
Straftatbestände handelt es sich?

Namensns  der Landesregierung beantwortet der Minister des Inner nn
die Kleine Anfrage wie folgt:die Kleine Anfrage wie folgt:

zu den Fragen 1 und 2:

Seit  01. Januar 2001 werden politisch motivierte Straftaten nac h
einem  neuen Definitionssystem registriert - Kriminalpolizeili -
che r  Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalitä t
(KPMD-PMK).
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Es werden Fälle erfasst, bei denen eine politische Motivatio n
nach weislich  vorliegt oder in Bewertung der Gesamtumstände de r
Tat  begründet von einer solchen ausgegangen werden kann. Darübe r
hinaus  werden Tatbestände gemäß §§ 80-83, 84-86a, 87-91, 94 -
100a,  102-104a, 105-108e, 109-109h, 129a, 234a oder 241a StG B
immer  erfasst, weil sie Staatsschutzdelikte sind, selbst wenn i m
Einzelfall eine politische Motivation n icht festgestellt werden
kann.
Die  so genannten Propagandadelikte (§§ 86, 86a StGB) werde n
demnach generell einem der Phänomenbere iche politisch motivier-
ter  S traftaten zugeordnet. Unterschieden wird nach den Phäno -
menbereichen  "Politisch motivierte Kriminalität -links-" ,
"Politisch  motivierte Kriminalität -rechts-" und "Politisc h
motivierte Ausländerkriminalität".

zu Frage 3:

Ja.  Dahingehende Ermittlungsverfahren werden durch die Justi z
seit 1993 erfasst. Es ergeben sich folgende Zahlen:

1993: 115
1994:   8
1995:  16
1996:   8
1997:   0
1998:   6
1999:  26
2000:   4
2001: bisher 5

zu Frage 4:

Es wird auf § 20 Abs. 1 des Vereinsgesetzes und die entsprechen -
den  einschlägigen Kommentierungen (z.B. Erbs/Kohlhaas, Straf -
rechtliche Nebengesetze, Band 4) hingew iesen. Unter § 20 Abs. 1
Nr.  5 Vereinsgesetz fallen beispielsweise Kennzeichen der Arbei -
ter partei  Kurdistans 'Partiya Karkeren Kurdistans' (PKK), de r
durch  bestandskräftige Verfügung des BMI vom 22.11.1993 ein e
Betätigung im Geltungsbereich des Verei nsgesetzes verboten wor-
den ist.
Eine  Auflistung aller relevanten Kennzeichen, einschließlic h
Abbi ldungen,  ist auf Grund eines zu hohen Verwaltungsaufwande s
nicht möglich.

zu Frage 5:

Ja.  Die Srafbarkeit ergibt sich aus § 86 Abs. 1 Nr. 1 StGB (Ver -
breiten  von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisatio -
nen)  und § 86 a Abs. 1 Nr. 1 StGB (Verwenden von Kennzeiche n
verfassungswidriger Organisationen). 


